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Vorname

Name

Straße

PLZ

Ort

Telefon

E-Mail

Mitgliedsnummer
(steht neben dem Adressfeld auf dem Umschlag)

� IPV-Spezial “IPV-Basis-Rentenplan PLUS”

�  Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung

�  private aufgeschobene Rentenversicherung

�  private sofort beginnende Rentenver-
sicherung

Der IPV schaltet bei Bedarf die zuständige Vertragsgesellschaft ein.

Ja, ich möchte ausführliche Informationen zu folgenden Themen
(Kennziffer(n) bitte ankreuzen ):

Industrie-Pensions-Verein e.V.
Postfach 13 69

26303 Varel
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BRIEF/FAX
Fax: 0 18 05 - 304 308
Tel.: 0 18 05 - 304 307

Hat sich Ihre Anschrift/Kontoverbindung geändert?
Bitte teilen Sie uns Ihre neuen Daten mit.
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Kranken- und Pflegeversicherungs-
beiträge auf Versorgungsbezüge

Musterstreitverfahren gehen
weiter

Seit Einführung des GKV-Mo-
dernisierungsgesetzes werden
gesetzlich Krankenversicher-
te, sofern sie betriebliche Ver-
sorgungsbezüge erhalten, ver-
stärkt mit Kranken- und
Pflegeversicherungsbeiträgen
belastet. Angesichts der Viel-
zahl der Betroffenen wur-
den Musterstreitverfahren auf 
den Weg gebracht, um eine  
höchstrichterliche Klärung
herbeizuführen.

Gegen die inzwischen vom
Bundessozialgericht (BSG) für
rechtens erklärte Belastung
von Betriebsrenten mit dem
vollen Beitragssatz haben die
Sozialverbände VdK und
SoVD Verfassungsbeschwer-

de angekündigt. Zur Verbei-
tragung von Versorgungsleis-
tungen aus privat fortge-
führten Direktversicherungen
wie auch zu anderen Muster-
streitverfahren stand bei Re-
daktionsschluss eine Klärung
jedoch noch aus. Aktuelle In-
formationen erhalten Sie un-
ter www.ipv.de.

Da die Beiträge bis zu einer 
richterlichen Entscheidung zu
zahlen sind, wird den Versi-
cherten empfohlen, gegen
den Beitragsbescheid der
Krankenkasse Widerspruch
einzulegen. Wird ein Ruhen
des Verfahrens mit Verweis
auf die Musterstreitverfahren
beantragt, besteht die Chance,
dass bei einer entsprechenden
Entscheidung Beiträge erstat-
tet werden.

Der Klassiker - die private
Rentenversicherung
Trotz aller Reformen eine
gute Wahl

Seite 3

Ein heute 40-jähriger Selbstständiger

legt einen Einmalbeitrag von 40.000

EUR in eine private Rente (A) an. Beim

IPV-Basis-Rentenplan PLUS (B) zahlt er

einen Einmalbeitrag von 40.000 EUR in

eine Basis-Rente ein. Es ergibt sich im

Rahmen der Günstigerprüfung im Jahr

2006 ein Vorteil von 19.463 EUR, der

zu einer Steuerersparnis von 9.359 EUR

führt, die bis 2031 mit fünf Prozent Ver-

zinsung angelegt wird. Das Kapital dar-

aus beträgt mit 65 Jahren 31.694 EUR.

Welche Rentenleistungen stehen ihm

mit 65 Jahren zur Verfügung?

IPV-Basis-Rentenplan - flexibel und sicher
Steuern sparen und vorsorgen leicht gemacht!
Die Suche nach einer fle-
xiblen, steueroptimierten und
sicheren Altersversorgung
stellt insbesondere Selbststän-
dige, Existenzgründer, Freibe-
rufler, Führungskräfte und
Rentner vor eine Herausforde-
rung, weil häufig die steuerli-
che Absetzbarkeit der Bei-
träge zur Altersvorsorge für
diese Personen begrenzt ist.
Auch der Wegfall beliebter
Steuersparmodelle, wie z. B.
Schiffs-, Medien- und Wind-
kraftfonds, führt dazu, dass in-
novative Alternativen für die
Geldanlage gefunden werden
müssen.

Der IPV-Basis-Rentenplan
PLUS wird allen Anforderun-
gen gerecht.

Was ist der IPV-Basis-Ren-
tenplan PLUS?
Der IPV-Basis-Rentenplan
PLUS kombiniert eine steuer-
lich geförderte Basis-Rente
gegen Einmalbeitrag, lau-
fende oder abgekürzte Bei-
tragszahlung, z. B. mit einer
Lebens- oder Rentenversiche-
rung bzw. einem Fonds (dritte
Schicht).

Wie funktioniert das Kon-
zept?
Die Beiträge zur Basis-Rente
sind - ggf. zusammen mit an-
deren Vorsorgeaufwendungen
- bis zu einem Höchstbetrag
von 20.000 EUR (40.000 EUR
bei Zusammenveranlagung)
als Sonderausgaben abzieh-
bar. Bis zum Jahr 2024 ist der
Abzug auf einen jährlich um
zwei Prozentpunkte steigen-
den Prozentsatz dieses
Höchstbetrages beschränkt (z.
B. 2006: 62 %). Ab 2025 kön-

nen die Beiträge im Rahmen
des Höchstbetrages dann voll
angesetzt werden. Die Lei-
stungen sind grundsätzlich
voll steuerpflichtig. Bei Ren-
tenbeginn bis zum Jahr 2039
wird ein persönlicher Freibe-
trag gewährt, der sich aus ei-
nem vom Jahr des Rentenbe-
ginns abhängigen Prozentsatz
und der Jahresrente des zwei-
ten Rentenbezugsjahres er-
mittelt. Bei Rentenbeginn in
2006 beträgt der Prozentsatz
48 %, so dass der Besteue-
rungsanteil in 2006 und 2007
bei 52 % liegt. In 2007 wird
aus der Jahresrente und dem
steuerfrei belassenen Prozent-
satz (hier 48 %) ein persön-
licher Freibetrag errechnet,
der für die gesamte Laufzeit
des Rentenbezugs unverän-
dert bleibt. 

Durch die Zahlung eines Bei-
trags in die Basis-Rente kann
sich unter Berücksichtigung
der steuerlichen Günstiger-
prüfung eine Steuerersparnis
ergeben. 

Diese wird einmalig oder wie-
derholt als Beitrag in eine 
Lebens- bzw. Rentenversiche-
rung oder einen Fonds einge-
zahlt. Durch die Anlage der
Steuerersparnis entwickelt
sich ein ansehnlicher liquider
Kapitalstock. Dieser kann
vielfältig verwendet und da-
mit an die individuellen Ver-
sorgungsbedürfnisse des Ein-
zelnen angepasst werden. a

Es stehen eine Kapital- oder
eine Rentenzahlung zur
Wahl. Bei Inanspruchnahme
einer Rente wird diese mit
dem günstigen Ertragsanteil

besteuert. Dieser beträgt z. B.
bei einem 65-jährigen Mann
18 % der Rente.

Freuen Sie sich über Steuervorteile und zusätzliche Vorsorge!

Vorteile des IPV-Basis-Rentenplan PLUS
� Steuervorteil während der Einzahlungsphase durch Sonder-

ausgabenabzug (Absetzbarkeit der Beiträge zur Basis-Rente)
� Erwirtschaften einer Steuerersparnis zum weiteren Aufbau 

einer zusätzlichen Altersversorgung
� garantierte lebenslange Versorgungsleistungen ab Vollen-

dung des 60. Lebensjahres 
� steuerbegünstigte Absicherungsmöglichkeiten von Hinter-

bliebenen und für den Fall der Invalidität
� Sicherheit der Anlage
� Steuervorteile ab Rentenbeginn durch Kombination aus 

Ertragsanteilbesteuerung und nachgelagerter Besteuerung 

* Gesamtrenten inkl. Überschussbeteiligung, 
IPV-Tarif 2006; � Rente aus Kapitalanlagepro-

dukt; � individueller Steuersatz als Rentner: 25 %

Renten vor Steuern

Basis-Rente:
663366  EEUURR**

(B) IPV-Basis-Rentenplan PLUS:

115566**  

(A) private Rente

663333  EEUURR**

Renten nach Steuern �

449911  EEUURR**

(B) IPV-Basis-Rentenplan PLUS:

(A) private Rente

660044  EEUURR**

IPV-Basis-Rentenplan PLUS im Vergleich zu 
einer privaten Anlage

114499*
EEUURR

EEUURR

Basis-Rente:

�

�

Steuer- und Gesetzesänderungen führen zu verhaltener 
Entwicklung beim IPV

INTERNES

Weniger in der Geldbörse - Krankenversicherungsbeiträge auf Betriebsrenten

Fordern Sie mit dem Coupon
� das IPV-Spezial zum Basis-
Rentenplan PLUS an.

Be r l in /Düsse ldo r f /Va re l  
Auf der Mitgliederversamm-
lung des Industrie-Pensions-
Verein e.V. am 4. Juli 2006 in
Berlin berichteten die IPV-
Vorstände von einer verhalte-
nen Entwicklung im Jahr
2005.

Es wird nicht nur die private
Lebensversicherung besteu-
ert, auch die Rahmenbedin-
gungen in der betriebli-
chen Altersversorgung haben
sich geändert. 

Im vergangenen Geschäfts-
jahr hat der IPV 34.508 Versi-
cherungsverträge mit einer
Versicherungssumme von
1.957 Mio. EUR von seinen
Vertragsgesellschaften erhal-
ten. Bei den Mitgliederzahlen
hat es einen Zugang von
22.766 Mitgliedern gegeben,
diesen standen 14.773 Ab-
gänge gegenüber. Somit hat
der IPV insgesamt 7.993 Mit-
gliedschaften bestandserhö-
hend hinzugewonnen. aaa

Neuer Kooperationspartner
ab 1. Januar 2007 
Im Bereich der Lebensversi-

cherung erweitert der IPV den
Kreis seiner Vertragspartner
um die Hamburg Mannhei-
mer Versicherungs AG. IPV-
Mitglieder erhalten dann auch
bei diesem Versicherer Son-
derkonditionen zu ihren Le-
bens- und Rentenversicherun-
gen.

Verwaltungsrat
Die Herren Dr. v. Wartenberg,
Berlin, Dr. Birtel, Köln, Dr.
Gassner, München, und
Oelßner, Köln, wurden wie-
dergewählt. aaa

Für Herrn Husmann wurde als
Nachfolger Herr Alexander
Gunkel, Mitglied der Haupt-
geschäftsführung der Bundes-
vereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände e.V.
(BDA), einstimmig gewählt. 

Neues Mitglied des IPV-Verwal-
tungsrates - Alexander Gunkel



AKTUELL NOTIERT

Der Klassiker - die private Rentenversicherung
Trotz aller Reformen eine gute Wahl 

Ein regelmäßiges Einkommen
aus einer beruflichen Tätigkeit
- für viele Menschen eine
Selbstverständlichkeit. Doch
dies kann sich von einem auf
den anderen Tag ändern. Be-
reits heute scheidet jeder
fünfte Arbeitnehmer aufgrund
gesundheitlicher Probleme
vorzeitig aus dem Berufsleben
aus. Die häufigsten Ursachen
hierfür sind nicht etwa Un-
fälle, sondern psychische Er-
krankungen und Krankheiten
des Muskel- und Skelettsy-
stems (siehe Grafik).

Die Folgen einer Berufsunfä-
higkeit führen oft zu drasti-
schen Veränderungen. Das
Gehalt entfällt. Die gesetzli-
che Erwerbsminderungsrente
reicht zum Erhalt des Lebens-
standards nicht aus. Ein priva-
ter Berufsunfähigkeitsschutz
ist somit unerlässlich.

Optimaler Schutz durch ver-
schiedene Vorsorgekonzep-
te
Es gibt vielfältige Möglichkei-
ten, um sich vor den weitrei-
chenden finanziellen Folgen
einer Berufsunfähigkeit zu
schützen. Neben der selbst-
ständigen Berufsunfähigkeits-

versicherung kann dieses Ri-
siko als Zusatzbaustein in fol-
gende Vorsorgeprodukte ein-
geschlossen werden:

� Private Versorgung (Kapital-  
lebensversicherung, private 
Rentenversicherung, Risi-
kolebensversicherung)

� Betriebliche Altersversor-
gung (Direktversicherung,    
Pensionskasse, Pensions-
fonds, Unterstützungs-
kasse, Pensionszusage)

� Basis-Rente
� Riester-Rente 

Private Versorgung
Erfolgt die Absicherung im
Rahmen einer privaten Versi-
cherung, können die Beiträge
in begrenztem Umfang als
Sonderausgaben geltend ge-
macht werden. 

Im Leistungsbezug unterliegt
die Berufsunfähigkeitsrente
mit einem pauschalierten Er-
tragsanteil der Besteuerung mit
dem persönlichen Steuersatz.
Der Ertragsanteil richtet sich
grundsätzlich nach der voraus-
sichtlichen Dauer der Renten-
zahlung. 

Betriebliche Altersversorgung
Werden Beiträge für das Be-
rufsunfähigkeitsrisiko im Rah-
men einer steuerlich geför-
derten betrieblichen Altersver-
sorgung umgewandelt, sind
diese bis zu den jeweils gel-
tenden Höchstgrenzen steuer-
frei. Dafür gilt im Leistungs-
bezug die nachgelagerte Be-
steuerung.

Basis-Rente
Bei der Kombination von Be-
rufsunfähigkeitsschutz und Ba-
sis-Rente sind sowohl die
Beiträge für die Zusatzabsiche-
rung als auch die Beiträge zur
Basis-Rente im Rahmen be-
stimmter Höchstgrenzen steu-
erlich absetzbar (2006: 62 Pro-
zent). 

Hierbei ist zu beachten, dass
der Beitragsanteil für die Be-
rufsunfähigkeit nicht mehr als
die Hälfte des Gesamtbeitra-
ges zur Basis-Rente betragen
darf. 

Der steuerpflichtige Anteil
bzw. der persönliche Freibe-
trag der Berufsunfähigkeits-
rente richtet sich, wie bei der
Rente aus der Basis-Versor-
gung, danach, wann die Lei-
stungsphase einsetzt (z. B.
2006: 52 Prozent).

Riester-Rente
Gesetzliche Beschränkungen,
wie zum Beispiel eine maxi-
male Absicherung der Er-
werbsminderung von 15 Pro-
zent, sorgen dafür, dass der
Einschluss einer Berufsun-
fähigkeits-Zusatzversicherung
in eine Riester-Rente nicht
sinnvoll erscheint. Viele Versi-
cherer bieten aus diesem
Grund eine solche Produkt-
kombination nicht an. 

Berufsunfähigkeitsschutz
nach Maß
Wünschen Sie ein per-
sönliches Beratungsgespräch 
mit Ihrem Versicherungsfach-

mann, um für Sie die optimale
Vorsorgevariante gegen Be-
rufsunfähigkeit zu ermitteln?
Gern stellen wir Ihnen einen
Kontakt her. 

Möchten Sie zunächst allge-
meine Informationen zur 
Berufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung, können Sie diese
mit dem Coupon � anfordern. 

Herausgeber:
Industrie-Pensions-Verein e.V.
Beethovenstr. 2, 26316 Varel
Tel: (0 44 51) 9 29 - 0 
Fax: (0 44 51) 9 29 - 3 33
www.ipv.de
E-Mail: info@ipv.de
Selbstverlag

verantwortlich für den 
Herausgeber:
Wolfgang Peters, IPV, Varel
peters@ipv.de

Bildnachweis:
S. 1 gettyimages, S. 4 image
100 und BDA, Einleger: photo-
disc, rw konzept GmbH 

Druck:
Industriedruck Nickel, 
Oldenburg

Erscheinungsweise:
halbjährlich

Senkung des 
Garantiezinses

Die Mindestverzinsung, die
die Versicherer ihren Kun-
den gewähren müssen, sinkt
ab 1.1.2007 von 2,75 Pro-
zent auf 2,25 Prozent, wenn
das Bundesfinanzministe-
rium der Empfehlung der
Deutschen Aktuarvereini-
gung folgt. Für bereits beste-
hende Versicherungen bleibt
alles beim Alten. Der bei Ver-
tragsabschluss gültige Ga-
rantiezins wird nicht geän-
dert.

IMPRESSUM

Ohne private Vorsorge kann
der erreichte Lebensstandard
im Alter nicht gehalten wer-
den - dies ist bekannt. Unter
anderem stellt die steigende
Lebenserwartung höhere An-
sprüche an die finanzielle Ver-
sorgung im Alter. Mit einem
auf die individuellen Bedürf-
nisse abgestimmten Vorsorge-
produkt kann eine sichere Ba-
sis für die Zukunft geschaffen
werden. 

Die Reformen der letzten
Jahre (Alterseinkünftegesetz,
Altersvermögensgesetz) wa-
ren verbunden mit der Ein-
führung steuerlicher Vorteile
bzw. staatlicher Förderungs-
möglichkeiten über die Basis-
und die Riester-Rente. Ziel
dieser beiden neuen Vorsor-
gevarianten ist eine lebens-
lange Absicherung durch Ren-
tenzahlung. Damit kann eine
zusätzliche Versorgung bis ins
hohe Alter gesichert werden.

Aber auch die klassische pri-
vate Rentenversicherung bie-
tet nach wie vor die Möglich-
keit zum Aufbau einer
lebenslangen Versorgung. Sie
hat darüber hinaus den be-
sonderen Vorteil, dass statt der
lebenslangen Rente die Aus-
zahlung eines einmaligen Ka-
pitals möglich ist. Eine Teilka-
pitalzahlung mit Restverren-
tung, ähnlich wie bei einer
Riester-Rente, ist ebenfalls
denkbar. 

Aus steuerlicher Sicht bleibt
die private Rentenversiche-
rung ebenso interessant. Die
Beitragszahlung erfolgt bei
der privaten Rentenversiche-
rung zwar aus bereits voll ver-
steuertem Nettoeinkommen,
jedoch bleiben die Zinsen
während der Ansparphase zu
100 Prozent steuerfrei. Die
Rente unterliegt der günstigen
Ertragsanteilbesteuerung. Der
Ertragsanteil wird mit einem
Prozentsatz der Rente ange-

geben und richtet sich nach
dem tatsächlichen Alter bei
Rentenbeginn. Bei einem
Rentenbeginnalter von 65
Jahren beträgt er beispiels-
weise 18 Prozent der Rente.
Dieser Prozentsatz wird für
die gesamte Dauer des Ren-
tenbezuges festgeschrieben
und unterliegt dem individu-
ellen Einkommensteuersatz.
Generell gilt: Je höher 
das Renteneintrittsalter, desto 
niedriger der Ertragsanteil.

Wird anstelle der Rente eine
einmalige Kapitalzahlung ge-
wählt, unterliegen die Erträ-
ge (Unterschiedsbetrag zwi-
schen Versicherungsleistung
und Summe der entrichteten
Beiträge) aus der Kapitallei-
stung lediglich zur Hälfte der
Besteuerung (Halbeinkünfte-
verfahren). Voraussetzung ist,
dass die Laufzeit des Vertrages
mindestens zwölf Jahre be-
trägt und der Vertrag nicht vor
Vollendung des 60. Lebens-
jahres zur Auszahlung kommt
(sog. 12/60er Regelung). 

Die private Rentenversiche-
rung bietet weitere Vorteile:
So kann die Höhe der Bei-
träge frei gewählt werden. Zu-
dem können alle biometri-
schen Risiken, wie beispiels-

weise die Absicherung des
Berufsunfähigkeitsrisikos so-
wie eine Hinterbliebenenab-
sicherung, eingeschlossen
werden. wen. 

Interessant ist auch, dass so-
wohl der Abschluss einer 
sofort beginnenden Renten-
versicherung gegen Einmal-
beitrag als auch die Vereinba-
rung einer Aufschubfrist vor
Fälligkeit der Rente möglich
ist. 

Eine spezielle Variante ist die
fondsgebundene Rentenversi-
cherung. Mit ihr können die
Vorteile einer lebenslangen
Rente mit höheren Rendi-
techancen am Kapitalmarkt

Psychische Krankheiten

Krankheiten des Muskel- und    Skelettsystems

Krebs

Sonstige

Herz / Kreislauferkrankungen

Nervenkrankheiten

Krankheiten des Verdauungssystems

Krankheiten des Atmungssystems

Quelle : IPV

Ursachen der Berufsunfähigkeit

Vorteile der privaten Rentenversicherung auf 
einen Blick:

� garantierte, lebenslange Rente

� Kapitalwahlrecht bzw. Teilkapitalauszahlung möglich
(Besteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren)

� Zinserträge während der Sparphase steuerfrei

� günstige Ertragsanteilbesteuerung

� Hinterbliebenen- und Berufsunfähigkeitsabsicherung
durch Zusatzversicherungen

� flexible Gestaltungsmöglichkeiten

Steuervorteile der privaten Rentenversicherung

Alter35     40      45      50      55      60      65      70      75      80      85      90      95

18 Prozent der Gesamtrente unterliegen der individuellen Einkommensteuer

Beitragsphase Rentenphase

Einmalige Kapitalleistung statt Rente möglich
Besteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren

(12/60er Regelung)

Beiträge aus Nettoeinkommen;
Zinserträge zu 100 % steuerfrei

Der Ertragsanteil richtet sich nach dem
Alter bei Rentenbeginn. Er wird für die
Dauer des Rentenbezugs festgeschrie-
ben.

Sparanteil

Zinserträge

lebenslange Rente

Ertragsanteil

steuerfreier
Teil der Ge-
samtrente

steuerpflich-
tiger Ertrags-
anteil

Beitragsphase im Vergleich zur Rentenphase nicht maßstabsgetreu!

31,1 %

18,7 %

14,7 %

13,2 %

11,4 %

6,1 %

2,5 %

2,3 %



kombiniert werden. 

Es wird deutlich, dass sich
die private Rentenversiche-
rung für jeden anbietet, der
sich ein Höchstmaß an fle-
xiblen Gestaltungsmöglich-
keiten sichern möchte.aaaaa  

Haben wir Ihr Interesse an
der privaten Rentenversiche-
rung geweckt? Ihr Versiche-
rungsfachmann erstellt Ihnen
gern einen persönlichen Ver-
sicherungsvorschlag. 

Wünschen Sie weitere Infor-
mationen, können Sie diese
mit dem Coupon unter �
und � anfordern.

Optimaler Schutz bei Berufsunfähigkeit
Finanzielle Sicherheit bei Verlust der Arbeitskraft
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Der Klassiker - die private Rentenversicherung
Trotz aller Reformen eine gute Wahl 

Ein regelmäßiges Einkommen
aus einer beruflichen Tätigkeit
- für viele Menschen eine
Selbstverständlichkeit. Doch
dies kann sich von einem auf
den anderen Tag ändern. Be-
reits heute scheidet jeder
fünfte Arbeitnehmer aufgrund
gesundheitlicher Probleme
vorzeitig aus dem Berufsleben
aus. Die häufigsten Ursachen
hierfür sind nicht etwa Un-
fälle, sondern psychische Er-
krankungen und Krankheiten
des Muskel- und Skelettsy-
stems (siehe Grafik).

Die Folgen einer Berufsunfä-
higkeit führen oft zu drasti-
schen Veränderungen. Das
Gehalt entfällt. Die gesetzli-
che Erwerbsminderungsrente
reicht zum Erhalt des Lebens-
standards nicht aus. Ein priva-
ter Berufsunfähigkeitsschutz
ist somit unerlässlich.

Optimaler Schutz durch ver-
schiedene Vorsorgekonzep-
te
Es gibt vielfältige Möglichkei-
ten, um sich vor den weitrei-
chenden finanziellen Folgen
einer Berufsunfähigkeit zu
schützen. Neben der selbst-
ständigen Berufsunfähigkeits-

versicherung kann dieses Ri-
siko als Zusatzbaustein in fol-
gende Vorsorgeprodukte ein-
geschlossen werden:

� Private Versorgung (Kapital-  
lebensversicherung, private 
Rentenversicherung, Risi-
kolebensversicherung)

� Betriebliche Altersversor-
gung (Direktversicherung,    
Pensionskasse, Pensions-
fonds, Unterstützungs-
kasse, Pensionszusage)

� Basis-Rente
� Riester-Rente 

Private Versorgung
Erfolgt die Absicherung im
Rahmen einer privaten Versi-
cherung, können die Beiträge
in begrenztem Umfang als
Sonderausgaben geltend ge-
macht werden. 

Im Leistungsbezug unterliegt
die Berufsunfähigkeitsrente
mit einem pauschalierten Er-
tragsanteil der Besteuerung mit
dem persönlichen Steuersatz.
Der Ertragsanteil richtet sich
grundsätzlich nach der voraus-
sichtlichen Dauer der Renten-
zahlung. 

Betriebliche Altersversorgung
Werden Beiträge für das Be-
rufsunfähigkeitsrisiko im Rah-
men einer steuerlich geför-
derten betrieblichen Altersver-
sorgung umgewandelt, sind
diese bis zu den jeweils gel-
tenden Höchstgrenzen steuer-
frei. Dafür gilt im Leistungs-
bezug die nachgelagerte Be-
steuerung.

Basis-Rente
Bei der Kombination von Be-
rufsunfähigkeitsschutz und Ba-
sis-Rente sind sowohl die
Beiträge für die Zusatzabsiche-
rung als auch die Beiträge zur
Basis-Rente im Rahmen be-
stimmter Höchstgrenzen steu-
erlich absetzbar (2006: 62 Pro-
zent). 

Hierbei ist zu beachten, dass
der Beitragsanteil für die Be-
rufsunfähigkeit nicht mehr als
die Hälfte des Gesamtbeitra-
ges zur Basis-Rente betragen
darf. 

Der steuerpflichtige Anteil
bzw. der persönliche Freibe-
trag der Berufsunfähigkeits-
rente richtet sich, wie bei der
Rente aus der Basis-Versor-
gung, danach, wann die Lei-
stungsphase einsetzt (z. B.
2006: 52 Prozent).

Riester-Rente
Gesetzliche Beschränkungen,
wie zum Beispiel eine maxi-
male Absicherung der Er-
werbsminderung von 15 Pro-
zent, sorgen dafür, dass der
Einschluss einer Berufsun-
fähigkeits-Zusatzversicherung
in eine Riester-Rente nicht
sinnvoll erscheint. Viele Versi-
cherer bieten aus diesem
Grund eine solche Produkt-
kombination nicht an. 

Berufsunfähigkeitsschutz
nach Maß
Wünschen Sie ein per-
sönliches Beratungsgespräch 
mit Ihrem Versicherungsfach-

mann, um für Sie die optimale
Vorsorgevariante gegen Be-
rufsunfähigkeit zu ermitteln?
Gern stellen wir Ihnen einen
Kontakt her. 

Möchten Sie zunächst allge-
meine Informationen zur 
Berufsunfähigkeits-Zusatzver-
sicherung, können Sie diese
mit dem Coupon � anfordern. 
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Senkung des 
Garantiezinses

Die Mindestverzinsung, die
die Versicherer ihren Kun-
den gewähren müssen, sinkt
ab 1.1.2007 von 2,75 Pro-
zent auf 2,25 Prozent, wenn
das Bundesfinanzministe-
rium der Empfehlung der
Deutschen Aktuarvereini-
gung folgt. Für bereits beste-
hende Versicherungen bleibt
alles beim Alten. Der bei Ver-
tragsabschluss gültige Ga-
rantiezins wird nicht geän-
dert.

IMPRESSUM

Ohne private Vorsorge kann
der erreichte Lebensstandard
im Alter nicht gehalten wer-
den - dies ist bekannt. Unter
anderem stellt die steigende
Lebenserwartung höhere An-
sprüche an die finanzielle Ver-
sorgung im Alter. Mit einem
auf die individuellen Bedürf-
nisse abgestimmten Vorsorge-
produkt kann eine sichere Ba-
sis für die Zukunft geschaffen
werden. 

Die Reformen der letzten
Jahre (Alterseinkünftegesetz,
Altersvermögensgesetz) wa-
ren verbunden mit der Ein-
führung steuerlicher Vorteile
bzw. staatlicher Förderungs-
möglichkeiten über die Basis-
und die Riester-Rente. Ziel
dieser beiden neuen Vorsor-
gevarianten ist eine lebens-
lange Absicherung durch Ren-
tenzahlung. Damit kann eine
zusätzliche Versorgung bis ins
hohe Alter gesichert werden.

Aber auch die klassische pri-
vate Rentenversicherung bie-
tet nach wie vor die Möglich-
keit zum Aufbau einer
lebenslangen Versorgung. Sie
hat darüber hinaus den be-
sonderen Vorteil, dass statt der
lebenslangen Rente die Aus-
zahlung eines einmaligen Ka-
pitals möglich ist. Eine Teilka-
pitalzahlung mit Restverren-
tung, ähnlich wie bei einer
Riester-Rente, ist ebenfalls
denkbar. 

Aus steuerlicher Sicht bleibt
die private Rentenversiche-
rung ebenso interessant. Die
Beitragszahlung erfolgt bei
der privaten Rentenversiche-
rung zwar aus bereits voll ver-
steuertem Nettoeinkommen,
jedoch bleiben die Zinsen
während der Ansparphase zu
100 Prozent steuerfrei. Die
Rente unterliegt der günstigen
Ertragsanteilbesteuerung. Der
Ertragsanteil wird mit einem
Prozentsatz der Rente ange-

geben und richtet sich nach
dem tatsächlichen Alter bei
Rentenbeginn. Bei einem
Rentenbeginnalter von 65
Jahren beträgt er beispiels-
weise 18 Prozent der Rente.
Dieser Prozentsatz wird für
die gesamte Dauer des Ren-
tenbezuges festgeschrieben
und unterliegt dem individu-
ellen Einkommensteuersatz.
Generell gilt: Je höher 
das Renteneintrittsalter, desto 
niedriger der Ertragsanteil.

Wird anstelle der Rente eine
einmalige Kapitalzahlung ge-
wählt, unterliegen die Erträ-
ge (Unterschiedsbetrag zwi-
schen Versicherungsleistung
und Summe der entrichteten
Beiträge) aus der Kapitallei-
stung lediglich zur Hälfte der
Besteuerung (Halbeinkünfte-
verfahren). Voraussetzung ist,
dass die Laufzeit des Vertrages
mindestens zwölf Jahre be-
trägt und der Vertrag nicht vor
Vollendung des 60. Lebens-
jahres zur Auszahlung kommt
(sog. 12/60er Regelung). 

Die private Rentenversiche-
rung bietet weitere Vorteile:
So kann die Höhe der Bei-
träge frei gewählt werden. Zu-
dem können alle biometri-
schen Risiken, wie beispiels-

weise die Absicherung des
Berufsunfähigkeitsrisikos so-
wie eine Hinterbliebenenab-
sicherung, eingeschlossen
werden. wen. 

Interessant ist auch, dass so-
wohl der Abschluss einer 
sofort beginnenden Renten-
versicherung gegen Einmal-
beitrag als auch die Vereinba-
rung einer Aufschubfrist vor
Fälligkeit der Rente möglich
ist. 

Eine spezielle Variante ist die
fondsgebundene Rentenversi-
cherung. Mit ihr können die
Vorteile einer lebenslangen
Rente mit höheren Rendi-
techancen am Kapitalmarkt

Psychische Krankheiten

Krankheiten des Muskel- und    Skelettsystems

Krebs

Sonstige

Herz / Kreislauferkrankungen

Nervenkrankheiten

Krankheiten des Verdauungssystems

Krankheiten des Atmungssystems

Quelle : IPV

Ursachen der Berufsunfähigkeit

Vorteile der privaten Rentenversicherung auf 
einen Blick:

� garantierte, lebenslange Rente

� Kapitalwahlrecht bzw. Teilkapitalauszahlung möglich
(Besteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren)

� Zinserträge während der Sparphase steuerfrei

� günstige Ertragsanteilbesteuerung

� Hinterbliebenen- und Berufsunfähigkeitsabsicherung
durch Zusatzversicherungen

� flexible Gestaltungsmöglichkeiten

Steuervorteile der privaten Rentenversicherung

Alter35     40      45      50      55      60      65      70      75      80      85      90      95

18 Prozent der Gesamtrente unterliegen der individuellen Einkommensteuer

Beitragsphase Rentenphase

Einmalige Kapitalleistung statt Rente möglich
Besteuerung nach dem Halbeinkünfteverfahren

(12/60er Regelung)

Beiträge aus Nettoeinkommen;
Zinserträge zu 100 % steuerfrei

Der Ertragsanteil richtet sich nach dem
Alter bei Rentenbeginn. Er wird für die
Dauer des Rentenbezugs festgeschrie-
ben.

Sparanteil

Zinserträge

lebenslange Rente

Ertragsanteil

steuerfreier
Teil der Ge-
samtrente

steuerpflich-
tiger Ertrags-
anteil

Beitragsphase im Vergleich zur Rentenphase nicht maßstabsgetreu!

31,1 %

18,7 %

14,7 %

13,2 %

11,4 %

6,1 %

2,5 %

2,3 %



Am 21. September 2006
wurde in Berlin der Start für
das erweiterte Vorsorgeange-
bot des IPV für seine Mitglie-
der bekannt gegeben.

Zum Vorteil seiner Mitglieder
hat der IPV mit der Einführung
der privaten Krankenversiche-
rung zu IPV-Konditionen zu-
sätzliche Möglichkeiten der
Vorsorge geschaffen. Start ist
voraussichtlich der 1. Januar
2007.

Wir freuen uns, in Koopera-
tion mit unseren Vertragsge-
sellschaften, Ihnen in Zukunft
auch in der Krankenversiche-
rung attraktive Konditionen
bieten zu können.

Die neuen Vertragspartner des
IPV sind die Allianz Private
Krankenversicherungs-AG,
die AXA Krankenversicherung
AG, die Deutsche Kranken-
versicherung AG und die 

Victoria Krankenversicherung
AG.

Einen entsprechenden Koope-
rationsvertrag haben die IPV-
Vorstände, Jost Etzold und
Dieter Joeres, mit den jeweili-
gen Krankenversicherern der
IPV-Vertragsgesellschaften
unterzeichnet.

“Unsere über 380.000 Mit-
glieder nutzen schon seit län-
gerem unsere Beratung zu Ge-
sundheitsfragen” erklärt Vor-
standsmitglied Jost Etzold den
Schritt des IPV. “Dies waren
wichtige Argumente für die
Kooperationspartner, auch bei
der privaten Krankenversiche-
rung mit dem IPV zusammen
zu arbeiten.”

“Die Stärke des IPV besteht
darin, dass wir die Interessen
unserer Mitglieder bündeln 
und somit günstigere Tarife bei
unseren Kooperationspart-
nern vereinbaren können” er-
gänzt Vorstandsmitglied Die-
ter Joeres.

Die neue Kooperation mit den
privaten Krankenversicherun-
gen stellt eine ebenso notwen-
dige wie sinnvolle Erweite-
rung des bisherigen Angebots
des IPV für seine Mitglieder
dar. 

“Die Zeit ist reif, unseren Mit-
gliedern auch attraktive Lö-
sungen bei den Herausforde-
rungen des modernen Ge-
sundheitssystems anzubieten”
sind sich die Vorstände des
IPV einig. 

Die Mitgliedschaft im IPV
wird noch interessanter: Bei
unverändertem Mitgliedsbei-
trag von nur 12 Euro im Jahr
profitieren Sie künftig auch
von Sonderkonditionen zur
privaten Krankenversicherung.

Konkrete Informationen zu
den günstigen IPV-Tarifen in
der privaten Krankenversiche-
rung erhalten Sie im nächsten
IPV Journal.

Vorteile Ihrer Mit-
gliedschaft im IPV

Eine richtige Entscheidung zu
treffen ist in der heutigen Zeit
nicht leicht - besonders wenn
es um die Altersversorgung
geht. 

Eine unabhängige Beratung ist
daher wichtiger denn je. Sie in
Fragen Ihrer Altersversorgung
neutral zu beraten, ist uns seit
1925 wichtig und stellt einen
Grundpfeiler unserer Satzung
dar. Als Partner von BDI und
BDA wollen wir Ihnen helfen,
den Überblick zu behalten.

Ob Altersversorgung, Gesund-
heit, Reisen oder Leben im Al-
ter. Der IPV ist in jeder Le-
benslage für Sie da und bietet
Ihnen in allen Bereichen eine
umfassende individuelle Bera-
tung - und das bei einem Mit-
gliedsbeitrag von nur 12 EUR
jährlich. 

Welche Vorteile
bietet Ihnen der
IPV?

Altersversorgung - der
IPV berät Sie neutral
und individuell - nicht
nur zu Ihren IPV-Versi-
cherungen

� Betriebsrente
Ihnen wurde eine Betriebs-
rente zugesagt oder Sie bezie-
hen bereits eine Rente? Wir
beraten Sie zum Beispiel,
wenn das Unternehmen ver-
äußert wird, die Zusagen
geändert werden oder eine In-
solvenz droht.

� Sozialversicherung
Wir informieren Sie unter an-
derem über Änderungen in
der gesetzlichen Rentenversi-
cherung oder der Beitrags-
pflicht zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung.

� Private Vorsorge
Wir unterstützen Sie beim Auf-
bau Ihrer Altersversorgung 
und der Vermögensbildung.

� Steuertipps
Sie erhalten von uns wertvolle
Steuertipps zu Versorgungs-
fragen, zum Beispiel versi-
cherungstechnische Lösungen
bei Abfindungszahlungen 
von Ihrem Arbeitgeber.

Sparen mit unseren
Partnerunternehmen

� Lebens- und Rentenversi-
cherungen
Sie erhalten einen Prämien-
nachlass zu Ihren Lebens- und
Rentenversicherungen.

� Hotelübernachtungen
Sie buchen weltweit Hotel-
übernachtungen zu günstigen
Preisen.

� Gesundheits- und
Wellnessurlaube
Sie erhalten zehn Prozent Er-

mäßigung auf Gesundheits- 
und Wellnessurlaube.

Rat und Hilfe

� Hilfseinrichtungen 
Wir helfen, wenn durch eine
unverschuldete Notlage (z. B.
Krankheit oder Arbeitslosig-
keit) Ihr Versicherungsschutz
gefährdet ist. 

� Medizinische Notfallhilfe,
wenn Sie auf einer Auslands-
reise erkranken.

� Gesundheitsberatung,
wenn Sie sich mit gesundheit-
lichen Fragen auseinanderset-
zen müssen.

� Gesundheits-Check,
wenn Sie eine Alternative zur
Vorsorgeuntersuchung beim
Hausarzt suchen.

� Psychologische Beratung,
wenn Sie schnellen Zugang zu
qualifizierter therapeutischer
Hilfe benötigen.

� Pflegeberatung,
wenn Sie in der Familie mit 
dem Thema Pflege konfron-
tiert werden.

� Wohnen im Alter,
wenn Sie sich über die ver-
schiedenen Wohnformen und
speziell über Seniorenwohn-
anlagen informieren möchten.

Firmenmitglieder profi-
tieren

� Industrie-Pensions-Mana-
gement e.V. (IPM)
Von dem Versorgungswerk 
Industrie-Pensions-Manage-
ment e.V. profitieren insbe-
sondere kleine und mittel-
ständische Unternehmen
durch günstige Konditionen,
die sonst nur großen Industrie-
betrieben gewährt werden.
Dies gilt für alle Durch-
führungswege der betriebli-
chen Altersversorgung sowie
für die private Vorsorge über
das Unternehmen.

Beratung vor Ort

� Verbands- und Unter-
nehmens-Service (VUS)
Unser Verbands- und Unter-
nehmens-Service berät Firmen
und Verbände vor Ort, um
spezielle Lösungen für die Al-
tersversorgung der Mitarbeiter
bzw. Mitglieder zu erarbeiten.

Wichtige Informationen

� IPV-Journal, IPV-Report,
Internet
Wichtige und aktuelle Infor-
mationen zur Altersversor-
gung, Vermögensbildung,
Steuertipps und Gesundheit. 

Ausführliche Informationen
über alle Leistungen erhalten

Sie  im Internet unter

www.ipv.de
oder telefonisch unter 

0 44 51 - 9 29 0.

Sorgenfrei - heute und im Rentenalter!

Neu beim IPV:
Start der privaten Krankenversicherung für unsere Mitglieder

IPV-Vorstandsmitglieder: Dipl.-Volkswirt Jost Etzold, Dipl.-Betriebswirt Dieter Joeres

Zukunftsweisende Verträge für die Krankenversicherung unterschrieben


